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A U S G A N G S P U N K T

I E  sieht gesunde Forschung 
aus oder wie könnte sie aus-
sehen? Gerd Folkers hat sich 
in einem Vortrag und Aufsatz 
im Jahre 2012 zum Gesund-
heitszustand der Forschungs-
freiheit eingehend geäussert 
und den Forschungsbetrieb 

schnörkellos analysiert.{4 4} Er hat uns deutlich vor 
Augen geführt, woran der moderne Forschungs-
betrieb krankt und wie wenig frei Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler heutzutage in ihrer 
Forschung gesellschaftlich, soziopsychologisch, 
mental und finanziell sind. Seine Diagnose ist breit 
angelegt, und es werden unterschiedliche «eigene 
oder innere» und «äussere» Einschränkungen der 
Forschungsfreiheit benannt. Wobei von allem An-
fang an klarzustellen ist, dass Gerd Folkers grund-
sätzlich an der Fähigkeit zur Autonomie und zum 
verantwortlichen Umgang mit der Forschungsfrei-
heit, am Freiheitsideal Immanuel Kants (1724–
1804) also, fesxält. Er plädiert weder für ein szien-
tistisch-sozialdarwinistisches Menschenbild, noch 
geht es ihm in seinem Beitrag um die Ditussion 
zwischen Forschungsfreiheit versus Menschen-

würde. Sein Beitrag behandelt vielmehr den gegen-
wärtigen soziokulturellen Kontext der Forschungs-
freiheit und die Faktoren, die uns am «freien For - 
schen» hindern. 

Zu den äusseren Einschränkungen der For-
schungsfreiheit zählen nach Gerd Folkers der im-
mer stärkere Trend zu utilitaristischem Forschungs-
denken und der damit korrelierte Umstand, dass 
immer mehr Forschung von Interessensvertretern 
direkt oder indirekt bezahlt wird sowie die eben-
falls dazu gehörende disziplinäre Realität, dass nur 
diese Forschung im Mainstream credits, papers, jobs 
garantiere. Ebenfalls dazu gehören nach Gerd Fol-
kers die zeitlichen und ökonomischen Zwänge,  
die heute weniger Raum für serendips (so genannte  
Zufallsfunde wie Penicillin) lassen, was «Folge-
schäden» wie Fälschungen und Plagiate nach sich 
zieht. Die universitäre Berufungvolitik gründet 
sodann seiner Meinung nach letztlich auf dem «Ab-
zählbaren» und einer möglichst hohen Angepasst-
heit der Kandidaten. 

Aus der Pervektive der Gesellschaft bedeutet 
Forschungsfreiheit nach Gerd Folkers Vertrauens-
vorschuss. Wie gross dieser künftig noch sein werde, 
basiere im Wesentlichen auf relevanter tranvaren-
ter Kommunikation über die Forschungsinteressen 
und -gebiete und auf einem angemessenen Partizi-
pationsmodell. 

Sandra Hotz
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D I S K U S S I O N  Z U R 
F O R S C H U N G S F R E I H E I T

Anna Abramovic, Doktorandin der Biologie im 
ersten Jahr an der E T H  Zürich, und Bernd  

Binder, langjähriger Postdoktorand der philosophi-
schen Fakultät der Universität Zürich (die Namen 
sind frei erfunden) ditutieren und phantasieren 
nach dem Vortrag von Gerd Folkers weiter zum 
Thema Forschungsfreiheit und wie eine gesunde 
Forschung aussehen könnte.

A N N A A B R A MOV IC : Seit ich hier an der 
E T H  bin, erklären uns Professoren wie Gerd 
Folkers, dass die Forschungsfreiheit eine Schi-
märe sei. Nun beruht aber die akademische 
Lehre, das universitäre System und unser ge-
samtes Wissenschaftsdenken auf dem Kon-
zept der Forschungsfreiheit. Und ich fühle 
mich persönlich auch durchaus frei, ein neues 
Medikament zu entwideln, sofern ich Zeit, 
Raum und Geld habe … Sind das alles grund-
legende Fehleinschätzungen?{4 5} 

B E R N D  B I N D E R : Soweit du von der Exis-
tenz von Forschungsfreiheit ausgehst, ja. 

AA: Das musst du mir erklären.

BB: Du bist Teil eines sich kontinuierlich ent-
widelnden und vielfach vernetzten Systems. 
Das beginnt damit, dass das Wachstum der 
Kredite für die Universitäten und die E T H  im 
Jahre 2013 kleiner ist als dasjenige der Studie-
rendenzahlen. {4 6} Das Geld wird also immer 
knapper. Weiter bist du aufgrund von Vorent-
widlungen so strukturiert, wie du bist, und 
die konkreten Rahmenbedingungen sind so, 
wie sie sind: Du hast deinen Vorgesetzten, der 
bestimmte Erwartungen an dich und deine 
Forschung hat. Mag er deine Idee für ein neues 
Antibiotikum nicht, wird es prekär. Und wenn 
die Pharmaindustrie gerade aus kurzfristige-
ren ökonomischen Überlegungen nicht in die 
Weiterentwidlung von Antibiotika investiert, 
habt ihr, und wir alle, früher oder väter Prob-
leme. Bei seriöser Forschung wirst du erst in 
ein bis zwei Jahren publizieren können. Aber 
dann ist deine Doktoratszeit schon fast abge-
laufen. Überleg dir nur mal, warum du hier ge-
landet bist. 

A A: Ach, das war doch bloss ein Zufall. Der 
WG-Partner meines Freundes hat mir gesagt, 
ich solle mich bei seinem Vater melden …

BB: Eben. Es gab erst jüngst wieder einmal 
eine interdisziplinäre Untersuchung der Yale 
University, die einen gender bias bei Bewer-
bungen von naturwissenschaftlichen Bachelor-
studentinnen und -studenten belegt. Es ging 
um eine fingierte Anstellung als laboratory  

manager unter zufällig ausgewählten US- 
amerikanischen Universitäten bei Biologie-, 
Chemie-, und Physikprofessorinnen und -Pro-
fessoren. Das einzige, was die Bewerbung un-
terschied, waren die Vornamen «Jennifer» und 
«John». Die Resultate waren eindeutig und ein-
heitlich: Der männliche Bewerber wurde be-
vorzugt ausgewählt. Das Geschlecht und das 
Alter der Fakultätsmitglieder machten dabei 
keinen Unterschied, der gender bias wirkte. 

Ebenso existieren nach wie vor genügend 
Hinweise für Benachteiligungen im Arbeits-
markt für Personen mit fremdländisch klin-
genden Nachnamen.{4 7} 

Ich kann dir ein weiteres Beiviel geben: 
Wir haben gerade in unserem Philosophenver-
band eine Konferenz zum Thema Willensfrei-
heit organisiert. Das läuft so, dass eine Gruppe 
aus dem Vorstand sich dem Thema annimmt, 
die Namen von Philosophinnen und Naturwis-
senschaftlerinnen durchgeht, die wir von ih-
rem Engagement bei uns kennen oder die je-
mand von uns persönlich kennt oder anderswo 
als Referentin schon gehört hat. So kristalli-
siert sich effizient die Runde der Referenten. 
Repräsentativ für die fachliche Kompetenz 
oder für eine Ausgewogenheit der Kontro-
verse zu diesem Thema ist diese Auswahl des-
wegen noch lange nicht. 

Und schau dir bitte mal die Liste der im 
letzten Jahr von der Diamant Foundation ge-
förderten Projekte an, sie viegelt die Ver-
f lechtung von Wissenschaft mit Technik, 
Wirtschaft und Politik gut: Themen wie Fi-
nanzregulierung, moderne Formen des Eudä-
monismus wie Enhancement,{4 8} Neurowissen-
schaften und Nanotechnologie geben den Ton 
an; Nachhaltigkeit oder Generationtonflikt 
sind weitere Dauerbrenner. {4 9} Mit Michael 
Hampe lässt sich sagen: «je grösser das Erkennt-
nisziel, um so förderungswürdig.»{5 0} 

AA: Du übertreibst masuos! Ich finde es nicht 
schlecht, wenn es immer mehr mit Drittmit-
teln finanzierte Projekte, Lehrstühle und Uni-
versitäten nach amerikanischer Manier gibt, 
denn das ergibt eine neue Vielfalt, und letzt-
lich wissen wir dann wenigstens, was zu er-
warten ist. Die Verflechtungen werden bloss 
tranvarenter. Um das Ärgste zu verhindern, 
gibt es ausserdem längst schon Verträge, die 
zur gegenseitigen Absicherung zwischen 
Hochschulen und Geldgebern entworfen wer-
den.

BB: Aber werden diese auch immer eingehal-
ten? Jedenfalls sollten wir uns fragen, ob das, 
was an den vielen Fachhochschulen heute Pro-
gramm ist, nämlich angewandte Forschung mit 
Einbindung von global players zu betreiben, 
auch unbedingt bei uns zur Regel werden soll. 
Wenigstens sollte gewährleistet sein, dass an 
den Hochschulen möglichst viele Fachrich-
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tungen erhalten bleiben. Wie viele weitere 
wirtschaftsorientierte Module an Fachhoch-
schulen dann noch entstehen, mag dann von 
mir aus ruhig die neoliberale Optimierunguo-
gik bestimmen …{5 1}

A A: Dass Forschungsfreiheit nur in ihrem 
vezifischen soziokulturellen Kontext ver-
standen werden kann, ist zweifellos zutref-
fend. Die Berüdsichtigung des Kontexts ist 
nötig für die Bestimmung des Masses von Frei-
heit, zugleich bildet der Kontext aber auch de-
ren Schranke.{5 2} Trotzdem, ich bestehe darauf, 
dass wenn der Kontext stimmt, ich durchaus 
frei bin, meine Forschungsinteressen voran-
zutreiben. Immerhin ist die Forschungs-
freiheit ein verfassungsrechtlich geschütztes 
Recht{5 3} und auch das E T H-Gesetz schreibt 
die Lehr-, Lern- und Forschungsfreiheit fest.{5 4} 
Auf diese Rechte kann ich mich doch berufen. 

BB: Es besteht kein individueller Anvruch 
auf staatliche Förderleistungen. Der Staat ist 
nur insofern verpflichtet die Forschungs- bzw. 
Wissenschaftsfreiheit aktiv zu achten, indem 
er Hochschulen errichtet und betreibt, die  
sich nicht nach politischer oder ökonomischer 
Nützlichkeit richten. Auch ist Wissenschaft 
zu revektieren, wenn sie staatskritisch ist.{5 5} 
Wo die Grenze des Zumutbaren liegt, ist un-
scharf. Ich kann mich gut an eine Vorlesung  
erinnern, da trug die Professorin im Vorlauf 
einer nationalen Abstimmung ein Pro-Europa-
T-Shirt, was die Universitätueitung nicht  
goutierte. 

Das Problem ist doch gerade, dass die Gü-
ter Zeit, Raum und Geld knapp sind und dass 
sie nach bestimmten festgefahrenen Vorstel-
lungen verteilt werden. Aus meiner Sicht stellt 
sich daher die Frage, ob und wie gegen diese 
soziokulturellen Einflüsse, welche die For-
schungsfreiheit einschränken, anzugehen ist 
und wie diese Güter einigermassen gerecht 
verteilt werden können. Zu bedenken ist  
dabei, dass der Umstand, dass wir die For-
schungsfreiheit überhaupt als etwas erhaltens- 
und schützenswertes ansehen, auch bloss eine 
Frage unserer Konditionierung ist.

E I N I G E  F R E I H E I T S -  U N D
 G E R E C H T I G K E I T S FA N T A S I E N 

AA: Einverstanden, jeder Forschung sind per-
sönliche, kulturelle und historische Grenzen 
gesetzt. Jeder Forschungsbetrieb ist differen-
ziert, ausgefeilt in seinen Strukturen und in 
seiner Sprache. Der lange Gang durch die Ins-
titutionen mag zum Ziel der Veränderung füh-
ren – aber was ist dann noch frei? Vielleicht 
können wir uns aber auf ein kontextualisiertes 
Verständnis von Forschungsfreiheit einigen? 
Wie müsste deiner Meinung nach der ideale 

Kontext für eine gesunde Forschung sein? Oder 
anders formuliert: Wie lauten deine Freiheits-
fantasien im Kontext von Forschung? 

B: Freiheits- und Gerechtigkeitsfantasien ge-
hören für mich zusammen. Erst wenn die For-
schungsfreiheit in ihrem Kontext betrachtet 
wird, können wir sagen, wie wer wann unter 
welchen Bedingungen in unserer pluralisier-
ten, komplexen Forschungsgesellschaft über-
haupt «frei» sein können soll, um zu forschen. 
Und erst dann können wir beurteilen, in wel-
chen Fällen diese «Freiheit» allenfalls nicht 
mehr die nötigen Voraussetzung für eine mini-
male Gerechtigkeit zu schaffen vermag und 
weshalb sie allenfalls auch beschränkt werden 
kann, darf und soll. 

Ich wünsche mir in erster Linie, dass die 
Forschung von den Interessen am Menschen ge-
leitet ist. Dazu ist es nicht ausreichend, sich die 
Maxime der Menschenwürde auf die Fahne  
revektive in die Verfassung zu schreiben. Es 
sollten vielmehr die betroffenen und die po-
tentiell betroffenen Menschen von allem An-
fang an den ihnen zustehenden Stellenwert in 
Forschungsstudien bekommen. Wenn es bei-
vielsweise um die Weiterentwidlung von 
vorgeburtlichen Gentests geht, sollten betrof-
fene Eltern oder zumindest deren Interessen-
verbände von allem Anfang angehört werden, 
denn diese sind näher am Thema als irgendeine 
der vielen Exikkommissionen oder irgendwel-
che nach demokratisch-föderalen Kriterien 
ausgewählten Laien.

AA: Denkst du an das Prinzip des Runden Ti-
sches, zu dem möglichst viele Interessenvertre-
ter aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft eingeladen werden? 

BB: Jein. Bei medialen Grossanlässen mit 40 
Teilnehmerinnen mit je einer Redezeit von je 2 
Minuten pro Person steht der politische Legi-
timationsversuch im Vordergrund, nicht der 
fachliche Austausch.

Im Interesse des Menschen heisst für 
mich, dass man sich stärker um die längerfristi-
gen soziokulturellen Folgen einer Forschung 
kümmert. Wenn beivielsweise neue künstli-
che Fortpflanzungsmexoden zugelassen wer-
den, weil das einem gesellschaftlichen Bedürf-
nis entvricht, so entstehen in der Folge auch 
neue Formen der Elternschaft, die dann recht-
lich anerkannt sein wollen.{5 6} Das muss von al-
lem Anfang mitgedacht werden. Ich kann auch 
noch weitergehen: Werden neue pränatale Gen-
tests entwidelt und kommen auf den Markt, 
mit denen sich neu ohne namhafte Risiken 
Chromosomenabweichungen bei Embryos 
feststellen lassen, {5 7} so müsste konsequenter-
weise zeitgleich auch die staatliche Unterstüt-
zung von Familien mit behinderten Kindern 
eingeführt oder gestärkt werden, will sich eine 



28

Gesellschaft später einmal nicht den Vorwurf 
gefallen lassen, anstatt Prävention{5 8} Eugenik 
betrieben zu haben. Die Zahlen zeigen ein  
klares Bild: Bereits heute werden in 85 bis  
90 Prozent der Fälle, in denen vorgeburtlich 
eine Trisomie 21 diagnostiziert wird, Embryo-
nen und Föten abgetrieben.{5 9}

Damit geht Hand in Hand, dass wir Kom-
plexität zulassen. Nur weil du als Biologin Or-
ganismen studierst, muss sich ein menschli-
cher Organismus als Ganzes nicht nur nach 
den Gesetzen der Biologie richten, denn es gibt 
menschliche Erfahrungen.{6 0} Einfacher erklärt: 
Eine Ärztin wird und soll ihre tumorkranken 
Patienten nicht nur als chemisch reagierenden 
Zellhaufen betrachten, und bei Rechtsstreitig-
keiten um Kinder ist stets das Kindeswohl im 
Zentrum zu behalten usw.

AA: Weiter?
 
BB: Gesunde Forschung sollte auch dichter und 
beschleunigt sein – durch ständigen Austausch. 
Das funktioniert lokal eher besser im kleinen 
Rahmen. Grosse Konferenzen oder Forschungs-
kolloquien bieten zumindest hier in der Schweiz 
wenigen redegewandten Personen unnötig 
viel Raum. Kleinere informelle Austauschfor-
men wie brown bags und faculty lunches oder 
Lese- oder Arbeitsgruppen sind die kulturell 
adäquateren Gefässe. Global bietet das Inter-
net ein unerläsuiches Mittel zur Verdichtung 
und Beschleunigung. Ich denke da just an die 
interaktive Internetplattform des Harvard-
professors Michael Sandels, auf der er neben 
seinen Vorlesungen u. a. rechtsphilosophische 
Probleme zur Ditussion stellt, die weltweit 
rege beantwortet werden (Justice with Mi-
chael Sandel).

AA: Super. Auch die Idee des science speed da-
ting anstelle von langen Vorträgen für einen 
ersten Austausch ist doch einfach grandios. 
Das alles funktioniert mit japanischen Wissen-
schaftlern aber sicher weniger gut, denn so-
wohl Ernährung als auch der Prozess des ge-
genseitigen Kennenlernens haben bei ihnen ei-
nen ganz anderen Stellenwert und sind so auf 
die Schnelle kaum denkbar.

B: Ich plädiere nicht für Gleichmacherei, son-
dern für Kontextualität. Zudem ist davon aus-
zugehen, dass jede Art von Beitrag einen ver-
gleichbaren Wert hat, sonst lohnt sich der 
Einsatz nicht für alle gleichermassen. Das gilt 
für alle die zum Betrieb beitragen, auch dieje-
nigen, die täglich für die Technik und die Rei-
nigungsarbeiten zuständig sind. 

A A: Du redest von flachen Hierarchien und 
weniger Strukturen? 

BB: Nein, nicht unbedingt. Auch in hierarchi-

schen Verhältnissen kann ein gesundes For-
schungtlima entstehen. Ich möchte damit sa-
gen, dass Menschen in der Regel engagierter 
sind, je eigenverantwortlicher sie handeln. Je 
mehr die Arbeiten geschätzt werden, um so 
besser. Das setzt eine menschenfreundliche par-
tizipative Verfahrenskultur voraus, bei dem 
aber durchaus auch mal (an)geleitet werden 
darf. Denk nur an die Sitzung, die wir kürzlich 
mit den japanischen Kollegen hatten: Erst 
werden alle reihum in coram publico angehört, 
und dann wird ditutiert. Auch wenn der La-
borchef de facto entschieden hat, fühlen sich 
die Mitglieder weniger übergangen. 

AA: Und wie willst du das Geld verteilen? 

BB: Anläsuich der Verleihung des diesjähri-
gen schweizerischen Buchpreises wurde ein-
mal mehr die Ditussion losgetreten, inwiefern 
eine etablierte Persönlichkeit überhaupt noch 
Preisgelder benötige. {6 1} Das sind politische 
und wirtschaftliche Entscheide, die grund-
sätzlich zu klären und gegen aussen transparent 
zu kommunizieren wären, z. B. in einer Richt-
linie. Was soll gefördert werden, Bewährtes 
oder Unbekanntes? Wer hat den Vertrauens-
vorschuss verdient? Soll jemand, der bereits 
fünfmal erfolgreich ein Projekt beim Schwei-
zerischen Nationalfond (S N F) eingegeben 
und anschliessend durchgezogen hat, den Zu-
schlag auch ein sechstes Mal erhalten? Die 
Wahrscheinlichkeit, dass es das sechste Mal 
gelingen wird, ist hoch. Das vricht dafür. Da-
gegen vricht jedoch, dass von der gleichen 
Person kaum mehr als fünf innovative Projek-
tideen zu Lebzeiten zu erwarten sind und dass 
andere Personen nicht zum Zuge kommen. 

Ein politischer Entscheid wäre auch, wel-
che Disziplin wieviel der vorhandenen Gelder 
bekommt. Finanz- und Wirtschaftswissen-
schaftler haben bei den Verfehlungen der letz-
ten Jahre an der «vordersten Front mitgewirkt, 
als Berater, als Entwidler von neuen Model-
len, als Buhler um Forschungsgelder». Die al-
les klärende Theorie ist nicht absehbar, denn 
sie tappen im Dunkeln. Eine Rüdbesinnung 
auf Anstand hat ebenfalls nicht stattgefunden. 
Sollte das nicht eine Rolle vielen bei der Ver-
teilung der Gelder?{6 2} 

AA: Vielleicht liessen sich ja auch einfach mal 
andere Anreize schaffen?

BB: Woran denkst du?

A A: Die Entscheidungsträger und -trägerin-
nen könnten belohnt werden für ihre «guten» 
Entscheide und die Auswahl von Projekten, 
die das Interesse am Menschen ins Zentrum 
stellen. 

BB: Und wer soll das dann wieder bewerten? 
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A A: Auch eine Art von Dritte-Person-Pers-
pektive. Wir sollten ein Verfahren entwideln, 
das zum einen Partizipation zulässt und zum 
anderen eine Pervektive bringt, die von ver-
schiedenen Leuten gemeinsam eingenommen 
werden kann. 

BB: Ich denke da vontan an das Gerechtig-
keitsmodell von John Rawls.{6 3} Nach einem 
solchen befänden sich Entscheidungsträger, 
die über die Förderung eines Projektes zu ent-
scheiden haben, unter einem «Schleier des 
Nichtwissens». Sie wüssten bei der Verteilung 
von Zeit, Raum und Geld weder gegenseitig 
etwas über sich und ihre eigene Zukunft, noch 
hätten sie irgendeine Information über die 
Kandidatinnen. Sie wären nach Rawls damit 
nicht persönlich an einander interessiert und 
hätten keine Gefühle, wollen aber alle bei Ver-
tragsschluss einen Fortschritt in der Forschung 
erzielen. Der vertragsxeoretische Auftrag 
lautete dabei analog: Zeit, Raum und Geld sind 
so zu verteilen, dass jede der entscheidungs-
tragenden Personen etwas für die Forschung 
leiste, denn nur so kann sie auch etwas für ihre 
eigene Forschung bewirken.{6 4}

A A: Das double-blind reviewing gibt es übri-
gens schon lange. 

BB: Es hat sich aber weder breit durchsetzen 
können, noch ist es unumstritten.{6 5} Mir geht 
es aber um mehr: Ausgehend von dem ersten 
Gerechtigkeitsgrundsatz Rawls, der besagt, 
dass für Grundrechte wie die persönliche Frei-
heit die Gleichheit aller Personen gelten muss, 
besteht für die Verteilung von Geldern nach 
seinem zweiten Gerechtigkeitsgrundsatz keine 
rigorose Gleichbehandlungvflicht. Die Ver-
teilung der Güter muss aber zum Vorteil aller 
Beteiligten sein. Dies ist der Fall, wenn der 
Nutzen der am schlechtesten gestellten Per-
son am grössten wird.{6 6}

A A: Es geht dir also darum, einen Minimal-
konsens zu entwideln? Dies auf der Basis, 
dass alle gerade mal noch profitierten? Be-
schreibst du da nicht den Status quo?

BB: Nein. Heute gehen die Entscheidungs-
träger in der Regel von ihren eigenen (For-
schungs-)Interessen aus. Nach Rawls «Schleier 
des Nichtwissens» wüssten sie nicht, ob sie 
sich damit allenfalls auch schaden, weshalb sie 
sehr viel vorsichtiger sein würden. Sie würden 
sich deshalb mehr Zeit nehmen, die Projek-
tideen zu studieren, und sich für die anderen 
Entscheidungsträgerinnen und deren For-
schungsschwerpunkte zu interessieren. Das 
wiederum führte zu einer Verdichtung der 
Forschung. 

AA: Jedenfalls dürften erst in einem späteren 

Schritt auch berufsbezogene Daten der Kandi-
datinnen miteinbezogen werden, wobei auf die 
Ausbildung, den beruflichen Hintergrund und 
den Inhalt der Publikationen, zu achten wäre. 
Gar keine Rolle vielen dürfen das Alter und 
das Geschlecht, denn es sind heute immer noch 
mehr Frauen als Männer, {6 7} die Familienbe-
treuungueistungen erbringen und damit zu  
einem gewissen Zeitpunkt möglicherweise 
weniger Monographien publiziert haben oder / 
und älter sind. Das sind indirekte Diskrimi-
nierungen. Vielleicht könnte ja ein Kind zehn 
Publikationen wert sein? So einen ähnlichen 
Vorschlag von Forscherinnen habe ich schon 
einmal vor vielen Jahren in der «Zeit» gelesen. 
Selbstverständlich macht es auch einen grossen 
Unterschied, ob eine Publikation alleine oder 
mit der Hilfe eines Kollegen oder eines beste-
henden oder extra angeheuerten Mitarbeiter-
stabes geschrieben wird oder auf welche (be-
liebigen) Worte beispielsweise ein so genannter 
Zitationsindex abstellt.{6 8} Vielleicht könnten 
das ja auch einmal Bewertungskriterien sein?

BB: Du hast völlig recht. Wieso eine bestimmte 
Nationalität für eine Forschungvosition oder 
ein Forschungvrojekt relevant sein soll, habe 
ich im Zeitalter der Globalisierung und Trans-
nationalisierung auch noch nie verstanden und 
vermochte meines Wissens auch noch nie je-
mand schlüssig darzulegen. Selbst, wenn es sich 
um schweizerische Dialektforschung handelte, 
was bekanntlich selten ist, kann eine französi-
sche Kollegin, die jahrelange Untersuchungen 
vor Ort getätigt hat, ebenso gut Bescheid wis-
sen. Nach Erreichen eines gewissen Masses an 
Internationalität wie beivielsweise am Uni-
versitätsvital Zürich{6 9} wäre dann allenfalls 
höchstens zu überlegen wie transkulturelle 
Kompetenzen gefördert werden könnten.
 

AA: Gibt es gegen solche Diskriminierungen 
nicht schon längst eine rechtliche Handhabe? 

BB: Die Gleichbehandlungspflicht von Privaten 
widervricht dem Grundsatz der Privatauto-
nomie, weshalb privatrechtliche Ditriminie-
rungsverbote in einem Spannungsverhältnis 
zur (Vertrags-)Freiheit stehen.{7 0} Es gibt aber 
einen Ditriminierungsschutz im Anstellungs-
verhältnis nach dem Gleichstellungsgesetz, 
das im Jahre 1996 in Kraft gesetzt worden  
ist. Dieser Schutz betrifft aber ausschliesuich 
das Geschlechterverhältnis. Aus dem allge-
meinen Persönlichkeitsschutzrecht können 
auch Verbote von indirekten und direkten Dis-
kriminierungen abgeleitet werden, aber nur 
dann, wenn diese die betreffende Person in  
ihrer Persönlichkeit herabsetzen oder sie de 
facto in ihrer Berufsausübung behindern. {7 1} 
Gewisse präventive Massnahmen lassen sich 
höchstens aufgrund eines Gesundheitsschut-
zes ableiten.{7 2}
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Zu bedenken ist auch, dass die Beurteilung von 
Gleichheit oder Verschiedenheit im Rahmen einer 
rechtgleichen Behandlung ebenso vom zeitlichen 
wie kulturellen Kontext abhängt, also relativ ist. 
Rechtsgleichheit heisst nicht nur die Gleichbehand-
lung von Gleichem, sondern auch eine sachliche Un-
gleichbehandlung oder mit anderen Worten: Eine 
Differenzierung ist sinnvoll, dort wo sie nötig ist.{7 3} 

AA: Ja, hier in der Forschung ist sie sicherlich 
angebracht.
 








